
Der Erklärungsbedarf der Schweiz im Ausland ist nun er‐
heblich, die Rechts- und Planungssicherheit in der

Schweiz als Investi ti ons- und Unternehmensstandort ge‐
schwächt. Der Bundesrat ist nun gefordert, dem Bundes‐
parlament rasch neue Vorschläge resp. ein neues USR III-

Gesetz zu unterbreiten. Die Stimmbürger haben mit ih‐
rem Verdikt zum Ausdruck gebracht, dass sie Korrektu‐
ren an der Reform wünschen. Einigkeit über alle politi‐
schen Lager hinweg besteht zur Notwendigkeit, die Son‐
derregimes wie gemischte Gesellschaften oder das Hol‐
dingprivileg abzuschaffen. Mit dem negativen Abstim‐
mungsentscheid dürfte sich der weitere Zeitplan verzö‐
gern. Eine Umsetzung der Reform per 1. Januar 2019

scheint äusserst anspruchsvoll.

Mit Blick auf die Mehrheitsfähigkeit ist davon auszuge‐
hen, dass die neue Vorlage inhaltlich etwas schlanker

ausfallen wird. Eine grundlegend andere Reformvorlage

ist indes nicht zu erwarten (bezüglich Inhalt der abge‐
lehnten Reform verweisen wir auf unsere Tax News vom

Juni 2016). Erneut entfachen dürfte sich aber die politi‐
sche Diskussion über die Ersatzmassnahmen für die

wegfallenden Steuerprivilegien. Die zinsbereinigte Ge‐
winnsteuer, welche für mobile Finanzgesellschaften

wichtig ist, und der Abzug von mehr als 100% der inländi‐
schen Forschungs- und Entwicklungskosten waren be‐
reits in der letzten parlamentarischen Beratung umstrit‐
ten. Mit Gewissheit wird auch die Dividendenteilbesteue‐
rung wieder zu reden geben. Es ist zu hoffen, dass die Be‐
steuerung von privaten Kapitalgewinnen nicht wieder

ins Feld geführt wird, zumal damit ein weiterer Standort‐
nachteil geschaffen würde.

Ableh nung des Un terneh menssteu erreformgesetzes III

Mit Spannung wurde das Ergebnis der Abstimmung vom 12. Februar
2017 über die Unternehmenssteuerreform III (USR III) erwartet. Mit
59.1% hat das Volk die Vorlage, welche das Parlament im Juni 2016
verabschiedet hatte, abgelehnt.



Wir gehen davon aus, dass die Kantone trotz des negati‐
ven Volksentscheids ihre ordentlichen Gewinnsteuerta‐
rife senken werden (wie z.B. vom Kanton Waadt bereits

umgesetzt), um generell als Standort für Unternehmen

steuerlich attraktiv zu bleiben. Es sei daran erinnert,

dass bereits heute zahlreiche Kantone vorteilhafte Ge‐
winnsteuersätze aufweisen (Vorsteuersätze Bund/Kan‐
ton/Gemeinde von 12% - 15%). Denkbar ist auch, dass die

Kantone unabhängig von der Entwicklung auf Bundes‐
ebene die Steuerprivilegien für Holding- und andere Ge‐
sell schaften abschaffen werden.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass für derzeit privile‐
giert besteuerte Gesellschaften eine freiwillige Aufgabe

des Sonderregimes mit steuerneutraler Aufdeckung be‐
stimmter unter dem Status entstandener stiller Reser‐
ven gemäss der Steuerpraxis der meisten Kantone mög‐
lich ist.
 
Es gilt nun, die weiteren Entwicklungen beim Bund und in

den Kantonen zu verfolgen. Wir werden Sie diesbezüg‐
lich auf dem Lau fenden hal ten.

Tax Partner AG
 
Zü rich, im Febru ar 2017
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Tax Partner AG, Ta xand Schweiz

Tax Partner AG, Taxand Schweiz, ist spezialisiert auf schweizerisches und internationales Steuerrecht und als wichti‐
ge unabhängige Steuer-Boutique anerkannt. Mit aktuell 12 Partnern und 3 8 Steuerspezialisten berät das Unterneh‐
men seit sei ner Gründung im Jahr 1997 mul ti na tio na le und na tio na le Unternehmen wie auch Pri vatperso nen.
 
Tax Partner deckt das gesamte Spektrum der Steuerberatung ab und bietet dem Kunden damit eine einzigartig umfas‐
sende Servicequa li tät.
 
Aufgrund ihres Wachstums und der kontinuierlich ausgebauten internationalen Beziehungen war Tax Partner im Jahr

2005 Mitgründerin von Taxand. Taxand ist das weltweit grösste unabhängige Netzwerk von Steuerberatern, das

qua li ta tiv hochwerti ge und integrierte interna tio na le Steu erbera tung erbringt.
 
Tax Partner wird regelmässig in verschiedenen internationalen Publikationen als führendes Steuerberatungsunter‐
nehmen in der Schweiz no mi niert.
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